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70 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXIV. GP 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (11 der Beilagen): Protokoll zwischen der Republik 
Österreich und dem Königreich der Niederlande zur weiteren Abänderung des zwischen 
der Republik Österreich und dem Königreich der Niederlande am 1. September 1970 in 
Wien unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Schlussprotokoll in der 
Fassung des am 18. Dezember 1989 unterzeichneten Protokolls und des am 26. Dezember 
2001 unterzeichneten Protokolls 

Das Protokoll zwischen der Republik Österreich und dem Königreich der Niederlande zur weiteren Ab-
änderung des zwischen der Republik Österreich und dem Königreich der Niederlande am 1. September 
1970 in Wien unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Schlussprotokoll in der Fassung des am 
18. Dezember 1989 unterzeichneten Protokolls und des am 26. November 2001 unterzeichneten Proto-
kolls ist gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend und bedarf daher der Genehmigung durch den Nationalrat 
gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG. Es hat nicht politischen Charakter. Es ist der unmittelbaren Anwendbar-
keit im innerstaatlichen Rechtsbereich zugänglich, sodass die Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 
Abs. 2 Z 3 B-VG nicht erforderlich ist. Da durch das Protokoll Angelegenheiten des selbständigen Wir-
kungsbereiches der Länder geregelt werden, bedarf es überdies der Zustimmung des Bundesrates gemäß 
Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG. 
Aufgrund der Abschaffung der Abzugsteuern in den Niederlanden auf Einkünfte von nichtansässigen 
Künstlern und Sportlern kommt es zur Doppelnichtbesteuerung dieser Einkünfte im Verhältnis zu in 
Österreich ansässigen Personen, da diese Einkünfte aufgrund der bestehenden Bestimmungen des Dop-
pelbesteuerungsabkommens in Österreich steuerlich nicht erfasst werden können. Durch das Protokoll 
zwischen der Republik Österreich und dem Königreich der Niederlande zur weiteren Abänderung des 
zwischen der Republik Österreich und dem Königreich der Niederlande am 1. September 1970 in Wien 
unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen samt Schlussprotokoll in der Fassung des am 18. Dezember 1989 unter-
zeichneten Protokolls und des am 26. November 2001 unterzeichneten Protokolls und die Anwendung der 
Anrechnungsmethode zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf die unter Art. 18 Abs. 1 und 2 fallen-
den Einkünfte für in Österreich ansässige Personen soll die steuerliche Erfassung dieser Einkünfte in 
Österreich ermöglicht werden. 
Das Protokoll wurde auf schriftlichem Weg vorbereitet und ein englischer Entwurf wurde im Februar 
2008 paraphiert. Mit dem In-Kraft-Treten des Protokolls werden im Wesentlichen keine finanziellen und 
keine personellen Wirkungen verbunden sein. 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Staatsvertrag in seiner Sitzung am 12. Februar 2009 in 
Verhandlung genommen. Als Berichterstatter im Ausschuss fungierte Abgeordneter Mag. Josef Letten-
bichler. 
Bei der Abstimmung wurde einstimmig beschlossen, dem Hohen Haus die Genehmigung des Abschlus-
ses dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Abgeordneter Mag. Josef Lettenbichler gewählt. 
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Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanzausschuss somit den Antrag, der Nationalrat wolle be-
schließen: 

Der Abschluss des Staatsvertrages: Protokoll zwischen der Republik Österreich und dem Königreich der 
Niederlande zur weiteren Abänderung des zwischen der Republik Österreich und dem Königreich der 
Niederlande am 1. September 1970 in Wien unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Schlussprotokoll in 
der Fassung des am 18. Dezember 1989 unterzeichneten Protokolls und des am 26. Dezember 2001 un-
terzeichneten Protokolls (11 der Beilagen) wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG genehmigt. 

Wien, 2009 02 12 

 Mag. Josef Lettenbichler Dkfm. Dr. Günter Stummvoll 
 Berichterstatter Obmann 


